
  
  

      
       

    

          
             

            
             

                 
          

             
         

 
 

    

           
          

        
      

          
       

         
          

          

            
 

              
              

           
            

             
 

   

Veröffentlicht am: 01.12.2015 
In Kraft ab: 01.12.2015 

1. Änderungssatzung der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlagen der Hansestadt 

Wismar -Abwassersatzung der Hansestadt Wismar-

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Kommunalverfassung – KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 
(GVOBl. M-V 2011, S. 777) sowie § 40 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V 1992, S. 669), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 04. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 759, 765) wird nach 
Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar vom 26.11.2015 folgende 
1. Änderungssatzung der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlagen der Hansestadt Wismar –Abwassersatzung der Hansestadt 
Wismar- vom 20.12.2013 beschlossen. 

Artikel 1 
Änderung der Abwassersatzung 

§ 10 a wird wie folgt neu eingefügt: 

„§ 10 a Grundstücksbenutzung 

(1) Die Grundstückseigentümer und sonstigen Nutzer haben für Zwecke der öffentlichen 
Entsorgung das Anbringen und Verlegen der einzelnen Bestandteile der öffentlichen 
Abwasserentsorgungsanlagen und der Betriebsanlagen über ihre im gleichen 
Versorgungsgebiet belegenen Grundstücke sowie erforderliche Schutzmaßnahmen 
unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht trifft nur Grundstücke, die an die 
Abwasserentsorgungsanlagen angeschlossen sind, die vom Eigentümer in 
wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung genutzt werden oder für 
die die Möglichkeit der Abwasserentsorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie 
entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als 
notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 

(2) Der Grundstückseigentümer und sonstige Nutzer sind rechtzeitig über Art und Umfang 
der beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen. 

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen i. S. d. Absatz 1 verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht zumutbar sind und Gründe des 
Gemeinwohls nicht entgegenstehen. 

(4) Wird die Abwasserentsorgung für das Grundstück eingestellt, so hat der 
Grundstückseigentümer die Entfernung der Anlage im Sinne des Absatz 1 zu gestatten 
oder sie auf Verlangen der Hansestadt Wismar noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, 
es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann. 
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(5) Sämtliche Nutzer des Grundstücks und der Abwasserentsorgung, die nicht 
Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen der Hansestadt Wismar die 
schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Benutzung des zu 
entsorgenden Grundstücks im Sinne der Absätze 1 - 4 beizubringen. 

(6) Die Absätze 1 und 5 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen 
sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen 
Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.“ 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Die 1. Änderungssatzung der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den 
Anschluss an die öffentliche Abwasseranlagen der Hansestadt Wismar –Abwassersatzung der 
Hansestadt Wismar- vom 20.12.2013 tritt am 01.12.2015 in Kraft. 

Wismar, 30.11.2015 

gez. 
Thomas Beyer Dienstsiegel 
Bürgermeister 

Gemäß § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13. 
Juli 2011 wird auf Folgendes hingewiesen: 

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung enthalten 
oder aufgrund der Kommunalverfassung erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres 
seit der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht werden. Die 
Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung 
der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der 
Hansestadt Wismar geltend gemacht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften kann hiervon abweichend stets geltend gemacht werden. 
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